
A26 - Auswertung Mitwirkung zur NUP II

Thema: übergeordnete Verkehrsfragen

ID Ortschaft Grundstück Antrag Entscheid

9 Oberurnen 893 Anpassung der Verkehrszufahrt nicht berücksichtigt

11 Oberurnen 893 Die Zufahrt ab der Hauptstrasse muss zwingend neu überdacht und geregelt werden. Beim Bau wurde 

die Zufahrt entlang der Rauti perfekt gelöst. Diese Variante muss dringendst wieder geprüft werden.

nicht berücksichtigt

25 Oberurnen 893 Anpassung der Verkehrszufahrt ab der Hauptstrasse nicht berücksichtigt

42 Oberurnen 893 Anpassung der Verkehrszufahrt nicht berücksichtigt

82 Oberurnen 893 Die Zufahrt ab der Hauptstrasse muss zwingend neu überdacht und geregelt werden. Beim Bau wurde 

die Zufahrt entlang der Rauti perfekt gelöst. Diese Variante muss dringendst wieder geprüft werden.

nicht berücksichtigt

94 Oberurnen 893 Anpassung der Verkehrszufahrt ab der Hauptstrasse nicht berücksichtigt

148 Oberurnen 893 Überprüfung der Verkehrsführung zum HPZ. nicht berücksichtigt

83.2 Glarus Nord A2: Auf die Festlegung der Routen auf den Anlagen des Linthwerks ist zu verzichten. Einer 

Routenfestlegung könnten wir nur dann zustimmen, wenn es sich um eine nicht 

grundeigentümerverbindliche Netzplanung wie beim Wanderwegnetz handelt, die durch den Gem

berücksichtigt

99.21 Glarus Nord Anpassung von Freizeitwegen an die nationalen und kantonalen Regelungen berücksichtigt

32.2 Mollis 1464 Von der Festlegung von Anschlusspunkten für den Langsamverkehr (LV) mit

der Wirkung einer öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkung ist

vollständig abzusehen.

nicht berücksichtigt
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